
2. Sind diese Bestimmungen dahin auszulegen, dass die Steu
erbefreiung in dem genannten Fall anwendbar ist, wenn die 
Gesellschaft das Bestehen eines zwingenden Zusammen
hangs zwischen dem Betrieb des Unternehmens und der 
Zurverfügungstellung des Gebäudes oder eines Teils davon 
an die Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglieder oder Ge
sellschafter nicht nachweist, und ist in diesem Fall das 
Bestehen eines mittelbaren Zusammenhangs ausreichend? 

( 1 ) ABl. L 145, S. 1. 

Klage, eingereicht am 13. Mai 2011 — Europäische 
Kommission/Portugiesische Republik 

(Rechtssache C-223/11) 

(2011/C 211/30) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: P. 
Guerra e Andrade und I. Hadjiyiannis) 

Beklagte: Portugiesische Republik 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

1. festzustellen, dass 

— der portugiesische Staat dadurch gegen Art. 13 Abs. 6 
der Richtlinie 2000/60/EG ( 1 ) in Verbindung mit den 
Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung verstoßen hat, dass 
er die nationalen und internationalen Bewirtschaftungs
pläne für die Einzugsgebiete nicht veröffentlicht hat; 

— der portugiesische Staat dadurch gegen Art. 14 Abs. 1 
Buchst. c der Richtlinie 2000/60/EG verstoßen hat, dass 
er die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne für die Ein
zugsgebiete nicht veröffentlicht und nicht der Öffentlich
keit, einschließlich den Nutzern, zugänglich gemacht hat, 
damit diese Stellung nehmen kann; 

— der portugiesische Staat dadurch gegen Art. 15 Abs. 1 
der Richtlinie 2000/60/EG verstoßen hat, dass er der 
Kommission keine Kopien der Bewirtschaftungspläne 
für die Einzugsgebiete übermittelt hat; 

2. der Portugiesischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Art. 13 der Richtlinie 2000/60/EG 

Art. 13 Abs. 6 der Richtlinie 2000/60/EG in Verbindung mit 
den Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung sehe vor, dass die Bewirt
schaftungspläne für die Einzugsgebiete für jede nationale oder 
internationale Flussgebietseinheit, die vollständig im Unions
gebiet liege, spätestens am 22. Dezember 2009 hätten ver
öffentlicht worden sein müssen. 

Der Kommission sei nicht mitgeteilt worden, noch habe sie 
Kenntnis davon, dass diese Pläne für Portugal veröffentlicht 
worden wären. 

Art. 14 der Richtlinie 2000/60/EG 

Wie aus der Richtlinie hervorgehe, werde die Beteiligung der 
Öffentlichkeit für die Verfolgung der Ziele der Richtlinie als 
wesentlich angesehen. 

Der Kommission sei nicht mitgeteilt worden, noch habe sie 
Kenntnis davon, dass Entwürfe von Bewirtschaftungsplänen für 
die Einzugsgebiete veröffentlicht und der Öffentlichkeit, ein
schließlich den Nutzern, zugänglich gemacht worden wären, 
damit diese Stellung nehmen könne. 

Art. 15 der Richtlinie 2000/60/EG 

Die Kommission habe weder für die nationalen noch für die 
internationalen Flussgebietseinheiten Kopien der Bewirtschaf
tungspläne für die Einzugsgebiete vom portugiesischen Staat 
erhalten. 

( 1 ) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. 
L 327, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal, Tax and 
Chancery Chamber (Vereinigtes Königreich), eingereicht 
am 13. Mai 2011 — Her Majesty’s Commissioners of 

Revenue and Customs/Able UK Ltd 

(Rechtssache C-225/11) 

(2011/C 211/31) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal, Tax and Chancery Chamber (Vereinigtes König
reich) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelkläger: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and 
Customs 

Rechtsmittelbeklagte: Able UK Ltd 

Vorlagefrage 

1. Ist Art. 151 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie ( 1 ) 
dahin auszulegen, dass er die Lieferung von Dienstleistungen 
im Vereinigten Königreich, die in der Abwrackung von Alt
schiffen der US-Marine für das US Department of Trans
portation, Maritime Administration, bestehen, unter einem 
oder beiden der folgenden Umstände von der Mehrwert
steuer befreit: 

a) wenn diese Lieferung nicht an einen Teil der Streitkräfte 
eines NATO-Mitglieds, die der gemeinsamen Verteidi
gungsanstrengung dienen, oder an ihr ziviles Begleitper
sonal bewirkt wurde?
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b) wenn diese Lieferung nicht an einen Teil der im Ver
einigten Königreich stationierten oder dort als Gaststreit
kräfte befindlichen Streitkräfte eines NATO-Mitglieds 
oder an ihr ziviles Begleitpersonal bewirkt wurde? 

( 1 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Cour de Cassation 
(Frankreich), eingereicht am 16. Mai 2011 — Expedia 
Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l’économie 
de l’industrie et de l’emploi, Société nationale des 
chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, 

Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV 

(Rechtssache C-226/11) 

(2011/C 211/32) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour de Cassation 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kassationsbeschwerdeführerin: Expedia Inc. 

Kassationsbeschwerdegegner: Autorité de la concurrence, Ministre 
de l’économie de l’industrie et de l’emploi, Société nationale des 
chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence 
Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV 

Vorlagefrage 

Sind Art. 101 Abs. 1 AEUV und Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 
Nr. 1/2003 ( 1 ) dahin auszulegen, dass sie der Verfolgung und 
Ahndung einer Praxis von Absprachen, Beschlüssen von Unter
nehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmten Verhal
tensweisen, die geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaa
ten zu beeinträchtigen, aber nicht die von der Europäischen 
Kommission in ihrer Bekanntmachung vom 22. Dezember 
2001 über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die den 
Wettbewerb gemäß Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft nicht spürbar beschränken 
(de minimis) (ABl. C 368, S. 13) festgelegten Schwellenwerte 
erreicht, durch eine nationale Wettbewerbsbehörde auf der dop
pelten Grundlage des Art. 101 Abs. 1 AEUV und des einzel
staatlichen Wettbewerbsrechts entgegenstehen? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Düsseldorf 
(Deutschland) eingereicht am 16. Mai 2011 — Melzer 

gegen MF Global UK Ltd 

(Rechtssache C-228/11) 

(2011/C 211/33) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Düsseldorf 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Melzer 

Beklagte: MF Global UK Ltd 

Vorlagefrage 

Ist im Rahmen des Deliktsgerichtsstandes des Art. 5 Nr. 3 
EuGVVO ( 1 ) bei einer grenzüberschreitenden Beteiligung Mehre
rer an einer unerlaubten Handlung für die Bestimmung des 
Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, eine 
wechselseitige Handlungsortzurechnung zulässig? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; ABl. L 
12, S. 1. 

Rechtsmittel, eingelegt am 17. Mai 2011 von der Evropaïki 
Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE gegen das Urteil des 
Gerichts (Achte Kammer) vom 3. März 2011 in der 

Rechtssache T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Kommission 

(Rechtssache C-235/11 P) 

(2011/C 211/34) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Prozessbevoll
mächtigte: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, Δικηγόροι) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— die Entscheidung des Gerichts aufzuheben; 

— die Entscheidung der Kommission (GD Umwelt), mit der die 
Angebote der Rechtsmittelführerin für jedes der drei Lose im 
Rahmen der offenen Ausschreibung GD ENV.C2/ 
FRA/2008/0017 „Rahmenvertrag für das Emissionshandels
system — CITL/CR“ (ABl. 2008/S 72-096229) abgelehnt 
und diese Aufträge an einen anderen Bieter vergeben wur
den, für nichtig zu erklären;
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